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Auf die Erika-Mitterer-Tagung folgend, ist die letzte Ausgabe des Zaunkönig äußerst kompakt und gut gelungen. Unter
„kompakt“ verstehe ich, dass sowohl auf die Tagung, die Person E.M. und ihr Werk, wie auch auf sehr interessante und
wichtige Persönlichkeiten Bezug genommen wird, die außer in interessierten Kreisen sonst stiefmütterlich behandelt wer-
den, und dies in einer ansprechenden, tiefgehenden, explorativen Weise. Ich kann mir vorstellen, dass die Arbeit am Heft
sehr aufwendig ist – man denke nur an das Interview mit Adamovich, welches auch ein wichtiger Beitrag zur
„Allgemeinthematik“ ist, wenngleich sich so manches eher aus dem zwischen den Zeilen Gesagten erschließt.

Ernst Karner, Wien

Betrug mit Wörtern

Die Erika-Mitterer-Tagung war für mich ein großer Gewinn, ein wichtiges Erlebnis. Ich war „entzückt“ davon, unter
Menschen zu sein, die Literatur wirklich ernst nehmen. 
Wie recht hatte Martin Petrowsky, für gewisse Autoren einzutreten, die zwar etwas „belastet“ sind, weil sie sich der NS-
Ideologie nicht vollständig widersetzt haben und heute daher als Mitläufer eingestuft werden müssen, auf deren Werke wir
aber nicht verzichten dürfen oder können! Er zitierte dabei das Apostelspiel von Max Mell. Was für eine wunderbare Wirkung
hatte dieses Stück unmittelbar nach dem Krieg, wie waren wir alle erschüttert von der Glaubenshaltung, die die
Einbeziehung der transzendenten Welt in das wirkliche Leben gleichnishaft nahe brachte, eines Glaubens, der keineswegs
nur literarisch oder theatralisch aufzufassen war, son-
dern wirklich. Damit hat Martin Petrowsky ausgedrückt,
dass man nicht alle Autoren der damaligen Zeit in einen
einzigen Topf werfen darf, wie es heute üblich ist (womit
man ja das Gleiche macht wie die Nazis, nur mit ande-
ren Vorzeichen!). 
Es ist merkwürdig zu sehen, dass das sogenannte linke
Gedankengut ebenso unbesehen in unserer Gesell-
schaft Zustimmung findet (Abtreibung!) wie seinerzeit
das nationalsozialistische. Und das ist seit dem Erschei-
nen des Schwarzbuchs des Kommunismus für mich ein-
fach unverständlich! Wie kommt es, dass das Verhältnis
der Zahl der Bücher, die über den Nationalsozialismus
geschrieben werden zu jener über den Bolschewismus
sicher eins zu Tausenden ist? Im Vorwort des Schwarz-
buchs weisen die Autoren darauf hin – diese Information
hat mich damals zur Besinnung gebracht. Als Professor
Storck aus Freiburg sagte, dass Wörter, die durch die
Nazis desavouiert worden sind, auch heute nicht ver-
wendet werden sollten, denn wir würden sie nicht vermissen, es gäbe genug Ersatz für sie, traute ich meinen Ohren nicht,
denn ich bin der gegenteiligen Meinung: Dichter sollten gerade diese Wörter, vielleicht sogar bevorzugt verwenden, und
wenn nur, um sie zu reinigen – denn unsere Sprache, das sind wir doch selbst! Und zweifellos tut es uns noch immer not,
uns von dieser Wörter-Verschmutzung, von diesem Betrug mit Wörtern zu reinigen, der damals stattfand und sich aus-
breitete und auch in uns heute noch nachwirkt. Da ist noch viel Meditation darüber notwendig! Es sind ja meist hehre
Wörter, wir sollten sie wie die Wegkreuze grüßen, die uns ja auch daran erinnern sollen, woran wir nicht erinnert werden
wollen. Aber um uns daran zu erinnern, gibt es sie und deswegen stehen sie da. 
Mit „linkem Gedankengut“ meine ich nicht bloß Bolschewismus, sondern eine materialistische Haltung, die Allgemeingut
geworden ist, aber bei uns natürlich vor allem von der politischen Linken expressis verbis vertreten wird. Aber auch in unse-
ren  Rechtsparteien sehe ich wegen der auch dort vertretenen totalen Durchökonomisierung des Lebens eine materialistische
Haltung, die die spirituelle Seite des Menschen zumindest vernachlässigt, was uns noch teuer zu stehen kommen kann. 

Hans Karácsonyi, Graz 

Selbstbindungs-Kodex für Künstler
Kunst – Sprechen über Kunst – kann provozieren, z. B. zu einem Leserbrief, bzw. einer Karikatur. Wäre ich Ironimus, würde
ich nach Lektüre des Gesprächs von Univ.-Prof. Ludwig Adamovich mit Martin G. Petrowsky in etwa Folgendes zeichnen:
Unten Mitte: die Parlamentsrampe, davor Pallas Athene, in der Hand ein großes Fragezeichen (statt Nike). Auf der Rampe, über-
groß, statt des Parlamentsgebäudes ein Richterstuhl, darauf ein hoher Richter (Kennzeichen Talar und Barett), Sprechblase: „Was
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Kunst ist, bestimme ich im Einzelfall“.
Interpretation in aller Kürze: Keinesfalls soll die Karikatur als Kritik am früheren
Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs aufgefasst werden! Meine Bedenken
sind kurz umrissen folgende: 
Wenn es der Gesetzgeber verabsäumt, in abstrakt-generellen Normen zu
umschreiben, was (schützenswerte) Kunst ist, wenn der gesellschaftliche
Konsens durch allgemeine Orientierungslosigkeit/Beliebigkeit verloren gegan-
gen ist (von metaphysischen Bezügen der Kunst gar nicht zu reden), kommt
dem im Anlassfall entscheidenden Richter(-Kollegium) m. E. eine der
Gewaltenteilung widersprechende Macht zu. Es ergibt sich sicher auch ein
Problem der Rechtssicherheit, der Vorhersehbarkeit der Entscheidung, und der
Rechtseinheitlichkeit (Wien – Tirol, verschiedener Strenge-Maßstab?).
Eine abschließende Anregung: Im liberalen Wirtschaftsestablishment hat sich
die Idee der Bindung an ethische Normen als unerlässlich durchgesetzt, d. h.
auf Neudeutsch: Corporate Governance Codex. Mir schwebt eine sehr weitma-
schige („weiche“) Definition durch den Gesetzgeber vor, ev. in negativer Form
wie: „Kunst im Sinne des Art. 17a des Staatsgrundgesetzes ist nicht, was Leben,
Eigentum und Würde anderer Menschen verletzt.“ Eine wichtige Ergänzung
dazu wäre ein von Kunstausübenden erarbeiteter Selbstbindungskodex, der
Schranken der Kunst/des Künstlers definiert. Geschmacklosigkeiten wie

Pinkelbrunnen und Sexbilder von Heiligen würden zumindest den Selbstbindungskodex verletzen und die Spreu der
Provokateure von den Künstlern trennen.

Dr. Irmtraud Zotti, Wien

Die Judikatur hat die Probleme „gut im Griff“
Das Gespräch zwischen Ludwig Adamovic und Martin Petrowsky in Nr. 2 des Zaunkönig hat mich sehr beeindruckt, und es
ist mir ein Bedürfnis dazu noch einiges zu sagen. L. A., der sicherlich als Koryphäe auf dem gegenständlich behandelten
juristischen Gebiet anzusehen ist, hat überzeugend dargelegt, dass auch er nur die Fülle der Probleme und die Grenzen
ihrer Lösbarkeit aufzeigen kann, die bei der Ausübung der Grundrechte einerseits und der nicht vermeidbaren
Einschränkung derselben andererseits auftreten, und dass es schlussendlich stets dem Einzelfall überlassen bleibt, was zu
dulden und was zu untersagen ist. Das Interview beweist, wie sehr in einem funktionierenden demokratischen
Staatsgebilde Kollisionen bei der Ausübung der Grundrechte zwischen den einzelnen Staatsbürgern auftreten, wie unver-
meidbar diese Kollisionen sind und wie sehr einer umfassenden gesetzlichen Regelung Grenzen gesetzt sind.
Das Recht der Religionsfreiheit würde im weitesten Sinne schließlich bedeuten, dass ein Mann auch mehr als eine Frau zur
Ehegattin haben kann, nach Religionen des Islam oder der Mormonen wäre dies zulässig. Niemand in Österreich wird aber
auf die Idee kommen, ein solches Recht unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit einzufordern! L. A. berichtet vom Fall,
wonach eine Klavierspielerin durch ihr Spiel Unmut ausgelöst hat und sich dann unter dem Deckmantel der Freiheit der
Kunst auf ihr Recht zur Ausübung des Klavierspieles berief. Dieses Beispiel eines eher banalen Vorfalles zeigt, wie sehr
Interessenkollisionen auftreten können. Höchstwahrscheinlich hat die Klavierspielerin den Unmut durch die
Lärmentwicklung ausgelöst („Musik wird störend oft empfunden, weil stets sie mit Geräusch verbunden“, sagt schon
Wilhelm Busch). Eine solche Interessenkollision kennen wir auch im Zusammenhang mit Kirchengeläute, also auf dem
Gebiet der Religionsfreiheit. Das Kirchengeläute empfinden wohl (fast) alle Österreicher grundsätzlich als schön, viele wol-
len aber um 6 Uhr am Morgen oder gar um Mitternacht nicht gestört werden, um diese Uhrzeit kollidieren die Interessen
der Ausübung der Religionsfreiheit mit dem Ruhewunsch der Bevölkerung. Mit dem gleichen Anspruch auf freie
Religionsausübung könnten Muslime den Ruf des Muezzins verlangen, dies würde in Österreich vielfach abgelehnt wer-
den, wie das Beispiel in Imst/Tirol in jüngster Zeit gezeigt hat. Es muss eben auch die „Ortsüblichkeit“ berücksichtigt wer-
den, L. A. hat treffend auf das Abwägungsproblem verwiesen, zwischen dem Recht des Einzelnen und den Rechten jedes
anderen ist abzuwägen. 
M. P. verweist auf die Einschränkungen in Art. 13 und Art. 14 Staatsgrundgesetz für die Gebiete der Meinungsäußerung und
der Glaubens- und Gewissensfreiheit in der Richtung, dass die „gesetzlichen Schranken“ einzuhalten sind und dass „den
staatsbürgerlichen Pflichten kein Abbruch geschehen darf“. M. P. vermisst solche Gesetzesvorbehalte bei der Freiheit der
Wissenschaft und Kunst. Ich glaube sogar, die erwähnten Einschränkungen wären überhaupt entbehrlich. Tatsächlich gel-
ten nämlich derartige Einschränkungen auch ohne ausdrückliche Erwähnung und zwingend auch für die anderen
Grundrechte, also im gleichen Sinn auch für die Freiheit der Wissenschaft und Kunst, nur ist hier die Formulierung noch
schwieriger und wahrscheinlich auch deshalb unterblieben. Ich glaube, dies ist auch aus der Antwort L. A.s herauszulesen,
er bestätigt ja, dass man versuchte, derartige Gesetzesvorbehalte auch auf dem Gebiet der Freiheit der Wissenschaft und
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